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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 

 

 

24 - 9410.0 

 
 

Haushaltssatzung 
des Abwasserverbands Memmingen-Land, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 
 

I. 
 

Auf Grund der Art. 40 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der 

Abwasserverband Memmingen-Land folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.376.700 € 

und im 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  575.000 € 

ab. 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt: 

 

a) Verwaltungsumlage der Verbandsgemeinden 76.200 € 

 

b) Kapitaldienstumlage der Verbandsgemeinden 0 € 

 

c) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden zur 

Finanzierung der Maßnahmen am Gruppenklärwerk 400.000 € 
 

d) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden für Verbandsanlagen 165.000 € 
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§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 

 

Bad Grönenbach, 18. November 2016 

ABWASSERVERBAND MEMMINGEN-LAND 
 
Bernhard Kerler 

Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 
III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO). 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Bad Grönenbach, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 406.700 € 

 
und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 272.000 € 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage Verwaltungshaushalt 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 270.700 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf 

die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2015 auf 286 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 946,5035 € festgesetzt. 

 
Schulverbandsumlage Vermögenshaushalt 

 

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 143.000 € festgesetzt und nach den Regelungen der Zweckver-

einbarung vom 16.10.2003 umgelegt (Investitionsumlage). 



- 304 - 

KABl. Nr. 52/2016 

5. Der Berechnung der Investitionsumlagen werden die Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2015 

mit folgenden Zahlen zugrunde gelegt: 

 

a) Schülerzahl Grundschule: 176 Schüler 
b) Schülerzahl Mittelschule: 110 Schüler 

c) Gesamt 286 Schüler 

 

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 b) für den Bereich der Mittelschule auf 

109,0909 € festgesetzt. 

 

7. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 a) für den Bereich der Grundschule auf 

744,3182 € festgesetzt. 

 

8. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 c) für den allgemeinen Bereich der Grund- 
und Hauptschule auf 0 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 60.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bad Grönenbach, 1. Dezember 2015 

SCHULVERBAND BAD GRÖNENBACH 

 

Bernhard Kerler 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO). 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Woringen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 

(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 
VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 199.100 € 

 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 158.000 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

SCHULVERBANDSUMLAGE 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 165.900 € festgesetzt und nach der Zahl 

der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 01.10.2015 auf 104 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.595,1923 € festgesetzt. 
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4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 0 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-

bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

 
5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2015 mit 

insgesamt 104 Verbandsschülern zugrunde gelegt. 

 

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 30.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 

 

Woringen, 12. Oktober 2015 

SCHULVERBAND WORINGEN 

 

Volker Müller 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO). 
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Haushaltssatzung 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 42 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der 

Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.428.100 € 
 
und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 185.000 € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 

I. Verwaltungsumlage 
 
1. Festsetzung 
 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 899.900 € festgesetzt. 
 

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 

Stand vom 31.12.2014 wie folgt festgesetzt:  

 

Gemeinden Einwohner Stand 31.12.2014 

Markt Bad Grönenbach 5.417 
Gemeinde Wolfertschwenden 1.902 

Gemeinde Woringen 1.904 
 
  9.223 
 

c) Die Verwaltungsumlage wird somit je Einwohner auf 97,5713 € festgesetzt. 
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2. Umlageschuld 
 
Die Umlageschuld beträgt für 

 
Markt Bad Grönenbach 5.417 x 97,5713 € = 528.543,63 € (58,74 %) 
Gemeinde Wolfertschwenden 1.902 x 97,5713 € = 185.580,61 € (20,62 %) 

Gemeinde Woringen 1.904 x 97.5713 € = 185.775,76 € (20,64 %) 

 

   899.900,00 € 

 

II. Investitionsumlage 
 

1. Festsetzung 
 

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 0 € festgesetzt. 

 

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 

Stand vom 31.12.2014 wie unter Ziffer I, Nr. 1, Buchstabe b) festgesetzt, angenommen. 

 

c) Die Investitionsumlage wird somit je Einwohner auf 0 € festgesetzt. 

 
2. Umlageschuld 

 
Die Umlageschuld beträgt für  

 

Markt Bad Grönenbach 5.417 x 0 € = 0 € 

Gemeinde Wolfertschwenden 1.902 x 0 € = 0 € 

Gemeinde Woringen 1.904 x 0 € = 0 € 

 
  0 € 

 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 100.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 
 

Bad Grönenbach, 26. Oktober 2015 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BAD GRÖNENBACH 

 

Bernhard Kerler 

Gemeinschaftsvorsitzender 
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II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 

der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 GO). 

 

 
24 - 9410.0 
 

 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Konversion Fliegerhorst Memmingerberg 

(Geschäftsführende Gemeinde: VG Memmingerberg) 
für das Haushaltsjahr 2016 

 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 40 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt 

der Zweckverband Konversion Fliegerhorst Memmingerberg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im 
 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 7.500 € 
 

und im  
 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 0 € 
 

festgesetzt. 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

1) Verwaltungsumlage 
 
1. Festsetzung  

 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 7.500 € festgesetzt und 

nach der Satzung auf die Mitglieder des Zweckverbandes je nach Bedarf umgelegt. 

 
2. Umlageschuld 

 
Für die Bemessung der Umlage wird die Satzung des Zweckverbandes vom 03.08.2001, dort § 18, 

herangezogen:  
 

Gemeinde Anteil lt. Satzung Umlage  

 

Benningen 30 % 2.250 € 

Hawangen 11 % 825 € 

Memmingerberg 59 % 4.425 € 
 

  7.500 € 

 

2) Investitionsumlage 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der 

nach der Satzung auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt werden soll (Investitionsumlage) 

wird auf 0 € festgelegt (Umlagesoll). 

 
§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 1.200 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft. 

 

Memmingerberg, 28. November 2016 

ZWECKVERBAND KONVERSION FLIEGERHORST MEMMINGERBERG 

 

Lichtensteiger 

Vorsitzender des Zweckverbandes 

Konversion Fliegerhorst Memmingerberg 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
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III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 40 ff KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser Bekannt-

machung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg 
während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Haushaltssatzung mit 

Anlagen liegt gem. § 4 BekV bis zum Ende des Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-

gemeinschaft Memmingerberg zur Einsicht bereit. 

 

 
Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


